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Rolf-Roger Hoeppner

Projektentwicklung, Finanzierungsinstrumente
und Risikomanagement im Umfeld
von Public Private Partnership (I)

Baubranche hofft auf PPP

Der Mitte April von „Creditre-
form“ vorgelegte Quartalsbericht
„Wirtschaftslage und Finanzie-
rung im Mittelstand – Frühjahr
2003“ verzeichnete im wesentli-
chen eine Fortschreibung der
bereits bekannten Entwicklung:
Per Saldo (gestiegene/gesunkene
Umsätze) verschlechterte sich die
Entwicklung der Baubranche auf
ein Umsatzminus von fast 60 %,
gefolgt vom verarbeitenden Ge-
werbe (–33,7 %) und Handel
(–32,5 %). Die Dienstleistungs-
branche schnitt noch am besten
ab (–22,5 %). Die Finanzierungs-
struktur ist nach wie vor geprägt
durch niedrige Eigenkapitalquoten
und einen hohen Anteil
der klassischen Bank-
kredite in der Außenfi-
nanzierung. Laut „Credit-
reform“ liegt der Anteil
der unterkapitalisierten
(weniger als 10% Eigen-
kapital im Verhältnis zur
Bilanzsumme) Mittel-
ständler bei mehr als ei-
nem Drittel. Bei sinken-
den Erträgen reicht die
Eigenkapitaldecke nicht
mehr als Risikopuffer
aus. Unter Basel II-Be-
dingungen hat sich die
Situation in der Mittelstandsfinan-
zierung noch weiter verschärft.

Hinzu kommt in diesem Szenari-
um, gerade für die Bauindustrie,
dass Bund, Ländern und Kommu-
nen immer weniger Mittel für drin-
gend erforderliche Investitions-
projekte zur Verfügung stehen.
Verkehrsinfrastruktur, Energie-
versorgung, Sanierungsstau bei

Schulen, Stadtumbau in den neu-
en Bundesländern, Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung, sind
typische Beispiele. Es verwundert
daher nicht, dass „Creditreform“
ausdrücklich auf die Möglichkei-
ten der Nutzung von PPP als pri-
vates Finanzierungsmodell in der
Verkehrsinfrastruktur hinweist.

Alternative Finanzie-
rungsinstrumente im
Umfeld von PPP

Angesichts der öffentlichen
Verschuldungssituation stehen vor
allem  die Kommunen immer häu-
figer vor dem Problem, unter Wah-
rung von Haushaltsgrundsätzen

(„Wirtschaftlichkeitsprinzip“), der
Verpflichtung zur nachhaltigen
Daseinsvorsorge, im Rahmen eines
kameralistischen Rechnungswe-
sens für sie neue Wege der Über-
tragung kommunaler Aufgaben-
bereiche an Privatunternehmen zu
beschreiten.

Die Bandbreite ist groß: von der rei-
nen Aufgabenprivatisierung (z. B.

outsourcing), über den Verkauf von
Anteilen an öffentlichen Unterneh-
men (z. B. Stadtwerke), bis hin zu
Konzessionen (z.B. Mautprojekte)
und internationalen Finanztrans-
aktionen (z.B. Crossborder Lease).

Komplexe Formen von Betreiber-
projekten, die einen Finanzie-
rungsmix aus Fremdkapital, Zu-
schüssen (Subventionen, Förder-
mittel), Eigenkapitaltranchen,
Garantieelemente u. v. m. beinhal-
ten, sind unter der Bezeichnung
PPP (Public Private Partnership)
ein Instrument der sog. „Projekt-
finanzierung“, welches beispiels-
weise im Portefeuille der KfW-
Gruppe seit Jahren für sog. BOT
(Build Operate Transfer)-Projekte

deutscher Unternehmen im Ausland
im Rahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit angeboten wird
(vgl. „PPP-Leitfaden für Öffentliche
Verwaltung und Unternehmen“,
hrsg. von der AWV im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit, April 2003).

Auch in Deutschland wird sich die
öffentliche Hand mit alternativen

PPP-relevante Finanzierungsinstrumente

Private Equity
Anleihen (z.B. Länder)

Venture Capital

„Projektfinanzierung“ (z.B. BOT+)

Mezzanine
Stille Beteiligung

Leasing
Mietkauf
Kommunalkredit
Forfaitierung
Asset Backed Securities
Mortgage Backed Securities
Sale and Lease Back
Cross Border Lease

➤

Mischformen

➤➤

Eigenkapitalfinanzierung Fremdkapitalfinanzierung
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PPP am 4. September in Magdeburg

Der 8. von BMWA und AWV organisierte PPP-Unternehmer-Work-
shop gastiert am 4. September 2003 erstmals in Magdeburg. Die
Praktikertagung richtet sich an große und mittelständische Unter-
nehmen, Kommunen und Wirtschaftsförderorganisationen, die an
der gesamten Bandbreite der Kooperationsmöglichkeiten zwischen
Staat und Wirtschaft interessiert sind. Ziel des Workshops ist es,
Möglichkeiten und Grenzen von PPP-Projekten im Dialog und
Erfahrungsaustausch mit den Beteiligten – Unternehmen, Öffentli-
cher Sektor, Mittelgeber – in den wesentlichen Kooperations-
bereichen zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft auszu-
loten.

In drei Foren diskutieren Experten aus Wirtschaft, Banken und Ver-
waltung Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, Finanzierung und
Umsetzung von PPP-Projekten. Erfahrungsberichte verdeutlichen,
welche praktischen Fragen sich dabei sowohl den öffentlichen als
auch privaten Partnern stellen. Eine umfangreiche Tagungs-
dokumentation steht begleitend zur Verfügung. Unternehmen und
Beteiligte des Öffentlichen Sektors erläutern die Vorbereitung,
Finanzierung und Umsetzung solcher Vorhaben.

Das Programm und weitere Auskünfte sind abrufbar bei der AWV-Geschäftsstelle in
Eschborn: Tel.: 06196/495-385. Internet: www.awv-net.de/aktuelles; Ansprechpart-
ner: Gottfried Glöckner, E-Mail: gloeckner@awv-net.de.

(GGP)

Finanzierungsinstrumenten im
Umfeld von PPP vertraut machen
müssen, wie sie sich heute
beispielsweise in der Immobilien-
finanzierung immer stärker durch-
setzen (Tabelle 1).

PPP-Projektpotenzial in
Deutschland und im
Ausland (EU Drittländer)

Wie groß das Potenzial für PPP-
Projekte in Deutschland, aber
auch weltweit ist, verdeutlichen
zwei Zahlenbeispiele: Allein in
Deutschland könnte der
Investitionsbedarf der Kommunen
bis ins Jahr 2009  nach Schät-
zungen der Spitzenverbände auf
bis zu 665 Mrd. EUR ansteigen.
Und nach Schätzungen der Welt-
bank-Gruppe beläuft sich der
Investitionsbedarf für privat zu fi-
nanzierende Infrastrukturprojekte
auf durchschnittlich   rund 100
Mrd. US $ p. a. in den kommen-
den 5 Jahren.

Im Bundesministerium für Ver-
kehr-, Bau- und Wohnungswesen
ist kürzlich auf einer Tagung der
Europäischen Investitionsbank
nicht nur auf Effizienzgründe hin-
gewiesen worden, welche die
Einbeziehung Privater für die
Realisierung von Infrastruktur-
investitionen erfordern. Für die
private Wirtschaft sei auch ein
zweiter Gesichtspunkt von Bedeu-
tung, nämlich „die Möglichkeit,
für den Wettbewerb auf ausländi-
schen Märkten Erfahrungen bei
Finanzierung und Betrieb von In-
frastruktur zu sammeln“.

Der Deutsche Städtetag stellt zu
dem Thema „PPP“ u. a. fest, dass
neuen Formen von PPP, die sich
„...nicht nur auf die Finanzierung
öffentlicher Einrichtungen, son-
dern vor allem auch auf Partner-
schaft im Betrieb von Einrichtun-
gen und Dienstleistungen bezie-
hen“, wachsende Bedeutung zu-
kommt. In diesem Kontext könn-
te die kürzlich abgeschlossene
Kooperationsvereinbarung zwi-

schen der GTZ (Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit
mbH), einer Durchführungs-
organisation des Bundesminis-
teriums für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
(BMZ), und dem Deutschen
Städtetag zur Stärkung des
Aufbaus kommunaler Verbände
und Selbstverwaltungen in den
Partnerländern der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit
nach Auffassung des Deutschen
Städtetags auch  dazu beitragen,
dass „die deutschen Kommunen
auf diesem Weg nicht nur wichti-
ge Wirtschaftskontakte hinzu-
gewinnen, sondern auch inter-
nationale Beziehungen knüpfen“
(vgl. „Akzente“ Nr. 1/2003, S.  7,
hrsg. von der GTZ). Die Erfahrun-
gen der Kommunen in Deutsch-
land mit  PPP in den kommenden
Jahren könnten dabei durchaus
ein weiterer  Baustein im gemein-
samen Know-how-Transfer sein.

„Wirtschaftlichkeits-
grundsatz“ und „Risiko-
bewertung“

Doch noch gibt es in Deutschland
zu wenig „Pilotprojekte“ in den
unterschiedlichen  Anwendungs-
bereichen von PPP, die es ermög-
lichen, anerkannte vergleichende
Bewertungsmaßstäbe für Leistun-
gen der jeweiligen Partner im PPP
zu bilden.

Anders als in England oder USA,
wo öffentliche Aufgaben auf brei-
ter Ebene als PPPs durchgeführt
werden, kommen diese in
Deutschland immer noch recht
zögerlich voran. Die Gründe
hierfür sind vielschichtig. Sie rei-
chen von Begriffsunklarheiten
(„Privatisierung ist nicht gleich
PPP”), unklaren rechtlichen
Rahmenbedingungen (z. B.
Haushaltsrecht, Gemeinde-
wirtschaftsrecht) bis hin zur „In-
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put-Orientierung“ im kameralisti-
schen Rechnungswesen, welche
Wirtschaftlichkeitsvergleichen im
Rahmen von PPP-Projekten enge
Grenzen setzen. Ein Grund-
problem besteht darin, dass Kom-
munen immer noch  dazu neigen,
im Rahmen der Projektentwick-

lung mit dem privaten Partner ihre
Verpflichtung zur Beachtung des
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit
fast ausschließlich an Finanzie-
rungskonditionen zu orientieren,
wie sie für die öffentliche Hand
für den „klassischen“ Kommunal-
kredit gegeben sind.

nekisiRdnunetsoK nesahptkejorP

.1 nennöknehetstneownetsoKehcleW
gnulkciwtnetkejorP–

neilibommI–
)netsoksnoitkasnarT,negraM,netargnisaeL.B.z(netsoKehcsifizepssgartrev–

)dnawfuallortnoK,gnureiznanifnehcsiwZ,neitnaraG.B.z(esahpuaB–
negnukriWrehcilreuetsztas-mu/-sgartrednurgfua.B.z(netsoKnetavelerreuets–

)erhaJ03–01.wzfuatgelegsua(esahpsgnuztuN/-rebierteB/-sbeirteB–
gnutlahrE,gnuztesdnatsnI–

-lanosreP,netsoksbeirteB,gnureiznanifnehcsiwZ,netsoksniZ,netsoklatipaK(gnureiznaniF–
,netsoksgnutlawreV,netsoksnoitkasnarT,negnurehcisreV,neimärP,egälhcsfuA,netsok

netsoknebeN.tsnos
..................................................
..................................................

gnunalP
gnulkciwtnetkejorP

)D(ngiseD
tnempoleveD

uaB
uabsuA

)B(dliuB

gnureiznaniF

)F(ecnaniF

beirteB
gnutlahrE

)O(etarepO
)M(niatniaM

gnutrewreV
refsnarT

gnugartrebükcüR

)T(refsnarT

.2 nereisylanadnunendrouznetratkejorPnednetsoK

.3 esylanaokisiRrovottennetsoK

.4 nennöknehetstneownekisiRehcleW
)enimreT,uaB,nedoB+dnurG.B.z(nekisiruaB.u-rueinegnI,-sgnunalP–

iebokisiregarfhcaN,gnutlahretnU,negnusielrhäweG.B.z(nekisirsbeirteB–
).rtrevsnoisseznoK

,gnutsielrhäweG/gnutfaH,esaelredrobssorc,gnisaeL.B.z(nekisirsthceRehcsifizepssgartrev–
)gnubüsuasnoitpO

)negnuregietstreW.B.z(nekisirsgnutrewreV–
)nekisirsgnutfaH,nekisirznevlosnI,negnurednäsezteseG(nekisirreuetS/-sthceRevitatilauq–

..................................................

..................................................

.5 nendrouznesahptkejorPdnunetrewebnekisiR

.6 nemhenrovesylanarefsnartokisiR

.7 :essinbegrE
ottennetsoktkejorP hcan refsnartokisiR

esylananetsokrheMrevitatilauqhcannetsoktkejorP
).cte,negnusnizbA,nesylanastätivitisnes(gnuginiereBhcannetsoktkejorP

.8 gnulttimresgnutreweB,"rotarapmoCrotceScilbuP"

Kosten- und Risiko-
kalkulation in der PPP-
Projektentwicklung

Kommunen und Investoren sitzen
häufig „in einem Boot“. Beide
sind z. B. gleichermaßen interes-

siert, durch zusätzliche Nutzung
ihrer Immobilien die Finanzie-
rungsrahmen zu verbessern. Dabei
haben die Entlastung des Eigen-
kapitals und die Risikostreuung
erste Priorität. Für beide Partner
eines PPP wird es daher – unter
Berücksichtigung der unterschied-

lichen Interessenlage – darauf
ankommen, in den verschiedenen
Ebenen der Projektentwicklung
ein aktives Risikomanagement-
system zu praktizieren. Dabei soll-
te der etablierte Grundsatz im
Bereich der strukturierten Finan-
zierung auch für die partnerschaft-

liche Aufgabenteilung im PPP gel-
ten, nämlich, dass die jeweiligen
Risiken von dem Partner übernom-
men werden, der diese am besten
einschätzen und tragen kann.

Dipl. Vw. Rolf-Roger Hoeppner, Berlin.
Tel.: 0 30/36 80 10 43, E-Mail: RH_ma-
nagement@online.de

Quelle: Dokumentation „Public Private Partnership – Ein Leitfaden für öffentliche Verwaltung und Unternehmer“ a. a. o. S. 19
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Rolf-Roger Hoeppner

Projektentwicklung, Finanzierungsinstrumente
und Risikomanagement im Umfeld von
Public Private Partnership (II)

Erfolgreiche PPPs erfordern die
Bereitschaft der beiden Haupt-
akteure, das gemeinsame Ziel
„Partnership“ auch partnerschaft-
lich zu erreichen. Eine Binsen-
weisheit, zugegeben. Doch auch
in der Privatwirtschaft können
Partnerschaften bereits scheitern,
bevor sie begonnen haben, weil die
„Chemie“ nicht stimmt (Stich-
wort: „cultural due diligence“).
Bei öffentlich-privaten Partner-
schaften treffen darüber hinaus
auch unterschiedliche Mentalitä-
ten, Strukturen, Denkansätze
aufeinander (z. B. „Kameralistik/
Doppik“).

Ein Grundprinzip bei PPPs ist:

Risiken sollen stets von dem Part-
ner übernommen werden, der sie
nach Sachlage am besten ein-
schätzen und tragen kann. Leich-
ter gesagt als getan: Im unterneh-
merischen Alltag zeigt sich oft
genug, dass Mittelständler, aber
auch Großunternehmen sich mit
Fragen der Risikoerkennung,
-einschätzung und -bewältigung
immer noch zu wenig systematisch
befassen. Risikomanagement be-
nötigt jedoch nicht unbedingt auf-
wendige organisatorische bzw.
personelle Ressourcen. Es ist auch
nicht abhängig von der Unterneh-
mensgröße (vgl. „Unternehmens-
risiken erkennen, bewältigen, be-
werten“ AWV Schrift 01590).

Ein aktives PPP-Risikomanage-
ment zu praktizieren, gilt sowohl
für ein kleines kommunales Ab-
wasserprojekt einer Kommune
einer strukturschwachen Region in
Deutschland, wie für großvolumi-
ge Infrastrukturvorhaben – unab-

hängig ob in der Europäischen
Gemeinschaft oder in einem Ent-
wicklungsland. Die Größe eines
PPP-Projekts stellt auch unter-
schiedliche Anforderungen an die
Bewältigung der jeweiligen Risi-
ken und damit an die Finanzierung
insgesamt. Das Instrument „Pro-
jektfinanzierung“ ist eine wesent-
liche Säule der Finanzierung von
PPPs.

Das Finanzierungsinstrument „Pro-
jektfinanzierung“ (project finance)
ist nicht gleichzusetzen mit der

„Finanzierung eines Vorhabens“.
Es handelt sich vielmehr um einen
terminus technicus aus der Kredit-
finanzierung: Vereinfacht ausge-
drückt, unterscheidet sich „Pro-
jektfinanzierung“ von konventio-
neller Unternehmensfinanzierung/
Fremdmittelaufnahme dadurch,
dass sie primär nicht auf die
Bonität des Unternehmens (i.S .
eines Sponsors, Investors) ausge-
richtet ist, sondern auf die Ertrags-
kraft des Projektes.

Mit anderen Worten: Aus Sicht des
Darlehensgebers erfolgt die Be-
sicherung im Vermögen einer spe-
ziell zu diesem Zweck gegründe-
ten Projektträgergesellschaft
(special purpose vehicle) und die
Darlehensrückführung aus dem
erwirtschafteten Jahresüberschuss
(cash flow) des Projekts ohne
Rückgriff (non recourse), respek-
tive Absicherung aus Vermögen
des Investors. Aus der Sicht des
Investors ermöglicht diese Finan-
zierungsform u. a. Investitionen
und Risikovorsorge bei PPPs
durchzuführen, ohne die eigene
Bilanz zu belasten bzw. bei einem
Fehlschlag zu gefährden. Insofern
wird „project finance“ im interna-
tionalen Kontext auch als „off
balance sheet finance“ bezeichnet.

Projektfinanzierung und
Risikoverteilung

Eine solche „reine“ Form der
Projektfinanzierung ist bei zuneh-
mendem Finanzierungsvolumen
eines PPPs und damit auch stei-
genden Risiken oft nicht mehr
darstellbar. Projektfinanzierungen
stellen hohe Anforderungen an
Vorbereitung und Durchführung:

• Für eine Geschäftsbank allein
kann das Finanzierungsvolumen
des PPPs, aber auch das Projekt-
risiko, zu groß sein (Stichwort:
BASEL II).

• Auf der Seite der Darlehens-
geber sind neben den Geschäfts-
banken auch Förderbanken (z. B.
KfW, Europäische Investitions-
bank)  involviert, um in Verbindung
mit Versicherern das Risiko zu
streuen.
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• Auch die an einem PPP–Pro-
jekt beteiligten Unternehmen ha-
ben unterschiedliche Interessen
und Möglichkeiten, bestimmte Ri-
siken (allein) zu übernehmen.

• Wird das Projekt außerhalb der
EU durchgeführt, d. h. liegt die
Projektgesellschaft z. B. in einem
Entwicklungs-,Schwellenland,
oder „emerging market“, können
zusätzliche Risiken hinzukommen
(z. B. politische Risiken, Rechts-,
Währungsrisiken).

Risikoabsicherungen erhöhen die
Finanzierungskosten des PPPs,
auch die Transaktionskosten. Hin-
zu kommt die im Allgemeinen lan-
ge Laufzeit von PPP-Projekten:
Diese macht es über die gesamte
Lebensdauer des Projekts erforder-
lich, adäquate Sicherheits- mecha-
nismen einzubauen, um auf Ver-
änderungen reagieren zu können.
Veränderungen sind oft in ein Ge-
flecht komplexer Vertrags-
strukturen eingebettet nach dem
Motto: „Vertrauen ist gut, Verträ-
ge sind besser“.

PPPs sind u. a. auch dadurch
gekennzeichnet, dass die ergeb-
nisorientierte Erbringung einer
definierten Leistung (output-Orien-
tierung) durch den öffentlichen
Partner ausgeschrieben wird und
nicht die reine Vergabe eines Bau-
projekts. Beispiel: Bei einem
„konventionellen“ Ansatz plant,
vergibt, finanziert und betreibt der
öffentliche Partner, nimmt das
Projekt nach Fertigstellung ab und
regelt die Gewährleistung z. B.
nach VOB. Bei einem „PPP-
Ansatz“ verlagert sich die Aufgabe
der öffentlichen Hand zunehmend
auf ein effizientes monitoring und
controlling während der gesamten
Projektlaufzeit (sog. life cycle-
Ansatz):

Als eine Art „Faustregel“ legt die
Kreditwirtschaft einen Schwel-
lenwert zugrunde, von welchem an
im allgemeinen Projektfinanzie-
rungsinstrumente eingesetzt wer-
den. Höhere Risiken verursachen

höhere Kosten. Diese betriebswirt-
schaftliche Realität, für den pri-
vaten Partner schon unter „BASEL
II“-Rahmenbedingungen von ak-
tueller Realität, ist in der Praxis
beim öffentlichen Partner im PPP-
Kontext oft noch nicht nachvoll-
ziehbar (siehe Teil I dieses Bei-
trags in AWV-Informationen Nr.
4/2003).

Handelt es sich bei der einem
PPP-Projekt zugrunde liegenden
Leistung um die Bereitstellung
eines sog. „Öffentlichen Guts“
(zum Beispiel: Wasser, Strom,
Infrastruktur), müssen zudem auch
politische und gesellschaftliche
Auswirkungen berücksichtigt wer-
den.

In diesem Zusammenhang sind
PPPs immer wieder Gegenstand
teils kontroverser Diskussionen in
der Öffentlichkeit (Stichworte:
„Privatisierung“, „Maut-Autobah-
nen“, oder „Cross Border Lease“).
Bei einer Risikoverteilung (risk
allocation) zwischen öffentlichem
und privaten PPP-Partner können
je nach Art und Risiko eine Reihe
von Absicherungsmöglichkeiten
(risk mitigation) unterschiedlicher
Darlehensgeber, Finanzierungs-
institute und Versicherungsgesell-
schaften eingesetzt werden. Für
PPPs ausserhalb Deutschlands
bestehen zusätzliche Absiche-
rungsmöglichkeiten seitens des
Bundes. Diese können z. T. kom-
biniert mit multilateralen Instru-
menten eingesetzt werden. Bei-
spiele sind:

• Anschubfinanzierungen in Form
von Subventionen,

• Zuschüsse (grants),

• Forderungsabtretung (z. B. For-
faitierung),

• Haftungsfreistellungen.

Dipl. Vw. Rolf-Hoger Hoeppner, Berlin. Tel.:
030/36801043, E-Mail: RH_management
@inline.de

(wird fortgesetzt)

Projekt SigBus

Das Netzwerk der Kompetenz-
zentren Elektronischer Geschäfts-
verkehr (www.ec-net.de) wirbt für
den SigBus, eine Roadshow-Initia-
tive des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit.Der SigBus,
ein mobiler Showroom, dient als
Plattform zum Austausch verschie-
dener Interessengebiete im The-
menfeld „Netz- und Informations-
sicherheit“.

Er informiert zu den verschiede-
nen Aktivitäten des Netzwerkes
der Kompetenzzentren Elektroni-
scher Geschäftsverkehr und des-
sen Partner. Das Netzwerk ist eine
vom BMWA seit 1998 geförderte
Initiative und soll kleine und mitt-
lere Unternehmen sowie Hand-
werksbetriebe beim Einstieg in die
Nutzung des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs unterstützen. Das
Angebot der im Netzwerk integrier-
ten regionalen und branchen-
bezogenen Zentren reicht von
neutralen Beratungs- und Informa-
tionsangeboten, über vielfältige
Seminar- und Veranstaltungs-
reihen und regelmäßige Markt-
beobachtungen bis hin zu themen-
spezifischen Veranstaltungen.Die
Konzeption des SigBus erlaubt die
Präsentation  als bundesweit ein-
setzbaren, inhaltlich sowie tech-
nisch flexiblen und praxisnahen
Erlebnis- und Informationsraum.

Ab Frühjahr 2004 ist der Start
einer Roadshow mit 20 bundes-
weiten Veranstaltungen in enger
Zusammenarbeit mit Wirtschaft
und Verbänden zum Thema „Netz-
und Informationssicherheit“ ge-
plant. Die Roadshow „IT-Sicher-
heit für Mittelstand und Hand-
werk“ wird kombiniert mit dem
Einsatz eines Schulungslabors, in
dem Interessierte den praktischen
Umgang mit IT-Sicherheits-
produkten erproben können.

Weitere Informationen zur Roadshow:
Kompetenzzentrum Sachsen (SAGeG), Tel.:
0371-6900 622, Fax: 0371-6900 203,E-
Mail: langed@chemnitz.ihk.de, Internet:
www.sageg.de



AWV-Informationen 5/2004 19

Weiterentwicklung des PPP-
Wirtschaftlichkeitsvergleichs

Die bislang in Deutschland gesam-
melten praktischen Erfahrungen
mit unterschiedlichen organisato-
rischen, gesellschafts- oder ver-
tragsrechtlichen Ausprägungsfor-
men von PPP-Modellen betreffen
vornehmlich den Infrastruktursek-
tor. Bau- und Verkehrsvorhaben in
Bund, Ländern und Kommunen
stehen dabei im Vordergrund.
Mittlerweile gibt es auch vielfälti-
ge, umfangreiche praktische und
methodologische Quellen, Leitfä-
den und Gutachten zu PPP, die für
einen weiteren (und notwendigen)
„ Wissenstransfer “ verfügbar sind
(siehe Kasten). Allerdings ist die
Anzahl von Referenzprojekten
(„Pilotprojekten“), die zur weite-
ren Standardisierung von Vertrags-
inhalten, vor allem aber für einen
bundesweiten, einheitlichen Wirt-
schaftlichkeitsvergleichsmaßstab
beitragen können, immer noch zu
gering. Insbesondere fehlen ein-
schlägige IT-Referenzprojekte
und damit belastbare Erfahrungen
mit PPPs, die den spezifischen
Besonderheiten des IT-Sektors
gerecht werden. Der PSC (Public
Sector Comparator), der in
Deutschland vor allem für PPP-
Projekte im Bausektor bereits als
Benchmark- Ansatz für den Ver-
gleich von Beschaffungsvarianten
bei öffentlich-privaten Partner-
schaftsmodellen angewendet wird
(vgl. Teil II dieses Beitrags in AWV
Informationen 01/2004), lässt
sich nicht auf IT-Projekte übertra-
gen. Eine Weiterentwicklung des
PSC, Klärung von PPP-relevanten
Rahmenbedingungen (steuer-, ver-
gabe-, haushalts-, arbeitsrechtli-

che Fragen) zählen einer Umfrage
des Hauptverbandes der Deut-
schen Bauindustrie zufolge derzeit
auch zu den prioritären Themen-
komplexen im Kontext von PPP.

Entwicklung der  EU-Rah-
menbedingungen für PPP

Dies verwundert nicht, wenn man
auch noch die sich auf unterschied-
lichen Ebenen der EU-Kommission
abzeichnenden Entwicklungen in
Zusammenhang mit PPP berück-
sichtigt. Die Generaldirektion Re-
gionalentwicklung der EU-Kom-
mission (GD Regio) ist zuständig
für vorbereitende Förder- und Finan-
zierungsmaßnahmen in den Bei-
trittskandidaten („ISPA-Fazili-
tät“), bzw.  für die Verteilung der
Strukturfördermittel aus den Ko-
häsionsfonds („EFRE“) in den Mit-
gliedsstaaten und den zum 1. Mai
2004 beigetretenen neuen Mit-
gliedsländern. Die GD Region weist
dabei wiederholt ausdrücklich dar-
auf hin, dass eine Förderung von
Infrastrukturprojekten aus den
Strukturfonds allein angesichts des
erforderlichen Investitionsvolu-
mens nicht möglich sein wird und
einer privaten Finanzierungsbetei-
ligung vor allem auch in Form von
PPPs bedarf. Die Generaldirektion
Binnenmarkt (GD Markt) hat ein
PPP-„Grünbuch“ herausgegeben,
das sich mit Konzessionen und
PPP-Ausprägungsformen, Verga-
be- und Ausschreibungsverfahren
befasst mit dem Ziel, die beste-
henden unterschiedlichen Rah-
menbedingungen für PPP in den
Mitgliedsstaaten zu vereinheitli-
chen. Dabei geht es auch um neue
Instrumente des Vergabeverfah-
rens, wie z. B. den sog. „Wett-

bewerblichen Dialog“, der für
besonders komplexe PPP-Projek-
te vorgeschlagen wird. Auch die
Generaldirektion Transport/Ener-
gie (GD TREN) befasst sich vor
allem mit Fragen der Vorbereitung,
Bedarfsanpassung und Finanzie-
rung der Transeuropäischen
Netze (TEN, TINA). Eine europa-
weit arbeitende Agentur soll die
koordinierte Entwicklung der
einzelnen TEN-Korridore unter-
stützen. Für PPPs ist von Bedeu-
tung, dass in einem „Weissbuch“
empfohlen wird, das TEN-Budget
sowie die Anteile für grenzüber-
schreitende (crossborder) Projek-
te zu erhöhen.

Der EUROSTAT-Beschluss zur
Risikoeinordnung  von PPP

In Zeiten immer knapper werden-
der Haushalte von Bund, Ländern
und Kommunen kann eine Ent-
scheidung des Statistischen Amts
der Europäischen Gemeinschaft
(EUROSTAT) vom Februar 2004
dazu beitragen, dass PPPs im Sin-
ne einer Risikopartnerschaft zwi-
schen Öffentlicher Hand und Pri-
vatwirtschaft künftig noch an
Bedeutung zunehmen werden (vgl.
auch BITKOM (Hrsg.), Erfahrun-
gen mit Risikopartnerschaften bei
der IT-gestützten Modernisierung
der Öffentlichen Verwaltung). Die
Statistikbehörde der EU-Kommis-
sion behandelt dabei im Rahmen
der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung langfristige Verträge in
Bereichen, in denen sich der Staat
in der Regel engagiert und damit
eben auch in zunehmendem Um-
fang PPPs. In der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung können
dabei nur solche Vermögenswerte

Rolf-Roger Hoeppner

Projektentwicklung, Finanzierungsinstrumente
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als „nicht-staatlich“ behandelt
werden, wenn nach definierten
Kriterien anzunehmen ist, dass der
private Partner den überwiegenden
Teil der Risiken im PPP trägt. Es
geht dabei letztlich um die Frage
der Erfüllung der Maastricht-
Kriterien. Nach den EUROSTAT-
Kriterien handelt es sich um nicht-
staatliche Vermögenswerte, wel-
che dann off-balance sheet
verbucht werden, wenn 2 Bedin-

gungen erfüllt sind: Der private
Partner trägt das sog. „Baurisiko“
(z.B. auch verspätete Lieferung und
Nichteinhaltung von Standards)
und zusätzlich entweder das „Aus-
fallrisiko“ oder das „ Nachfrage-
risiko“ (Nachfrageschwankungen,
die dem privaten Partner nicht zu-
zuschreiben sind). Sind diese 2
Bedingungen erfüllt, werden die
staatlichen Vermögenswerte nicht
als Anlageinvestitionen verbucht.

Sind sie nicht erfüllt, etwa wenn
der öffentliche Partner Baurisiko
oder aber der private Partner nur
das Baurisiko und kein weiteres
Risiko trägt, dann werden die Ver-
mögenswerte im System der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung
als staatliche verbucht. Die mög-
lichen Auswirkungen bezogen auf
den öffentlichen Finanzhaushalt
nach den Maastricht-Kriterien (De-
fizit, Verschuldung) liegen auf der

Grundkonzeption eines PPP-Einsparmodells

• Der private Partner trägt dazu bei, die Kosten für eine öffentli-
che Aufgabe (erst einmal völlig aufgabenunabhängig) signifikant
zu verringern, bzw. den belastbaren Nachweis für eine Wirtschaft-
lichkeit zu erbringen. Er wird dafür mit einem Teil der eingesparten
Haushaltsmittel vergütet, ein weiterer Teil verbleibt in einem revol-
vierenden „Einsparpool“ (Fonds) und kann dem Projekt bei Bedarf
direkt zugeführt werden.

• Hierfür wird eine Mindestgröße als Einsparungsziel (bottom line)
definiert, die in jedem Fall erreicht werden muss, damit die Vergü-
tung erfolgt. Je weiter diese Linie unterschritten wird, desto größer
ist der private „Gewinn“ (Bonus/Malus-Prinzip).

• Dies setzt seitens des privaten Partners den Einsatz spezifischer
betriebswirtschaftlicher Instrumente voraus, wie sie auch für eine
PSC-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei PPPs erforderlich sind (vgl.
Kasten: PPP-Gutachten BMVBW). Insbesondere gilt dies für eine
differenzierte life cycle-Betrachtung (cash flow-Modellierung auf
der Basis einer diskontierten Barwertbetrachtung) bzw. für Investi-
tionsentscheidungen, wie sie in der Industrie üblich sind (Internal
Rate of Return, Total Cost of Ownership). Ein weiteres wichtiges
Instrument in diesem Zusammenhang ist die Ermittlung der Wirt-
schaftlichkeit auf der Basis des NPV (Net Present Value).

•  Die Vergütung beginnt erst, wenn die ersten definierten (vertrag-
lich festgelegten) Einsparkriterien nachweislich erfüllt/messbar sind
(Meilensteine). Jede nachfolgende Vergütungszahlung ist an das
Erreichen weiterer Meilensteine geknüpft.

• Zusätzliche öffentliche Haushaltsmittel werden nicht bereit gestellt.

• Der private Partner trägt im Regelfall den weitaus größten Teil
aller Projektrisiken (s. oben EUROSTAT-Beschluss)

• Ein Wissenstransfer kann unmittelbar im laufenden „PPP-Be-
trieb“ einsetzen.

Notwendige Voraussetzungen/Rahmenbedingungen

• Hohe Einsparungs- bzw. Optimierungspotenziale, deren Reali-
sierung in einer zu definierenden Vorschalt- („Test“, „Pilot“-) Pha-
se (mind. 30 Monate) im operationalen PPP belastbar für den life
cycle-Ansatz (z. B. 20 Jahre) nachzuweisen ist;

• die Verfügbarkeit aussagekräftiger Kennzahlen (Nutzer-, Kosten-
und Leistungsdaten, technische Ausstattung, Gemeinkosten, in-
nerbehördliche Leistungsverrechnung etc.) auf Seiten des öffentli-
chen Partners

– die es einem privaten Unternehmen ermöglichen, ein belast-
bares „project scoring“ (business case) zu erstellen und

– Einspar- bzw. Optimierungspotenziale möglichst verlässlich ab-
zuschätzen;

• Eine bottom line, die den organisatorischen Projektaufwand
(Transaktionskosten) rechtfertigt und auch inhaltlichen Anforde-
rungen genügt (z. B. Datenschutz, öffentliche Gewährleistungs-

pflicht, Versorgungssicherheit, Qualitätssicherheit, etc.) muss sinn-
voll definierbar und messbar sein;

• PPP-Bereitschaft des öffentlichen Partners;

• Risikoübernahme des privaten Partners;

• Vertragsgestaltungsinstrumente, die eine eindeutige Erfolgsmes-
sung und ein belastbares project scoring (Balanced Score Card,
Service Level Agreement) ermöglichen.

Anwendungsfelder

Praktische Erfahrungen bestehen in den USA, und  teilweise auch
in Deutschland in folgenden Bereichen:

• Energieversorgung („contracting“-Modelltypen)

• Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung

• Verkehr/Logistik/Transport

• Gebäudeverwaltung (facility management)

• Verwaltungshilfsbetriebe (Druckereien, Kantinen, Gebäudereini-
gung, Wäschereien, Sicherheitsdienstleistungen etc.)

• IT/Datenverarbeitung (Rechenzentren/Datenzentralen, Manage-
ment von Finanzströmen, Hardware- und/oder Softwareeinführung,
Projektmanagement, Personalverwaltung, kundenorientierte Daten-
banksysteme, Sicherheitssysteme, IT-Entwicklungsprojekte).

Mögliche Anreize/Interessen eines privaten Partners an dem „Ein-
sparmodell“ (Beispiele)

•  Der Markt „Public Sector“ im IT-Bereich ist weltweit wachsend:
Dies trifft insbesondere für die EU-Beitrittsländer zu;

• PPP ist dabei einer der zentralen Wachstumsbereiche aus Sicht
privater und öffentlicher Entscheider;

• der Wettbewerbsdruck auf große Systemanbieter (z. B. SAP)
wächst;

• PPP-Pilotprojekte mit SIS-Komponenten werden als Referenz-
projekte (mit entsprechenden „Lernkurven“) nicht nur für den deut-
schen Markt, sondern auch für europäische und Überseemärkte
des  Public Sector an Bedeutung gewinnen;

• integrierte Standardsoftwaresysteme sind nicht 1 zu 1 auf den
Öffentlichen Sektor übertragbar; der Leistungsumfang der beste-
henden Lizenzen deckt die Kosten für Anpassungen (Schnittstel-
lenstandardisierungen, Migration, u. v. m.) nicht ab;

• der öffentliche Auftraggeber ist nicht in der Lage oder bereit,
unüberschaubare Kostenrisiken aus dem Lizenzumfang zu über-
nehmen;

• der Erfolg versprechende (aus Nutzer- bzw. Kundensicht) Ein-
stieg in E-Government setzt u. a. auch voraus, dass ggf. in strate-
gisch wichtige Pilotprojekte investiert werden muss.

Quelle: erha consulting group, www.erha-management.com
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Hand (vgl. BMWA-Leitfaden „Pu-
blic Private Partnership Internati-
onal“, S. 58 ff.).

In der Praxis können allerdings je
nach Struktur eines spezifischen
PPP-Projekts zahlreiche Risiken
auftreten, die unterschiedlich
klassifizierbar sind.  Auch werden
bestimmte PPP-typische Risiken,
die im Allgemeinen nicht eng mit
dem Anlagevermögen verknüpft
sind und beispielsweise im Zeit-
ablauf (life cycle) neu verhandelt,
bzw. vom Hauptvertrag abgekop-
pelt werden können, nicht berück-
sichtigt. EUROSTAT geht jedoch
davon aus, dass die drei Kriterien
(Baurisiko, Nachfragerisiko, Aus-
fallrisiko) die Einordnung staatli-
cher Vermögenswerte in den meis-
ten Fällen eindeutig ermöglichen
und „… die Entscheidung nicht
im Widerspruch zu der jeweils
unternehmensspezifischen Be-
trachtungsweise des privaten Part-
ners steht“.

IT-Partnerschaftsmodelle mit
privater Risikobeteiligung

IT-Projekte der öffentlichen Hand
sind in Deutschland auf Bundes-
ebene vor allem im Rahmen der
eGovernment und  „Bund Online“-
Initiative der Bundesregierung
und auf europäischer Ebene durch
die Initiative eEurope bekannt
(vgl. AWV Informationen 2/2004,
Europäische Leitlinien für Electro-
nic Government). (wird fortgesetzt)
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Allerdings bestehen gerade in den
angelsächsischen Ländern, in de-
nen der PSC entwickelt worden ist,
langjährige, erprobte Erfahrungen
in allen Varianten von IT-Projek-
ten der öffentlichen Hand mit Be-
teiligung des Privatsektors. Hierzu
zählen u.a.

•  Outsourcing, Business Process
Outsourcing, Innovation Sourcing

•  On-Demand-Business, Trans-
action-Based-Billing

•  Value-Based-Billing, Shared
Services

•  Share-in-Savings (SIS), Ein-
sparmodelle, Contracting

•  PPP mit SIS-Komponenten.

Eine Untersuchung der Fraunho-
fer IAO und der AWV zur Moderni-
sierung interner Dienstleister in
Öffentlichen Einrichtungen erfasst
11 wesentliche Handlungsfelder,
von denen komplexe Projekte wie
Geschäftsprozessoptimierung,
Personalentwicklungskonzepte,
Kosten-/Leistungsrechnung (KLR)
eine hohe Bedeutung erhalten (vgl.
AWV Informationen 4/2004). Im
Rahmen der nationalen Strategie
für eine nachhaltige Entwicklung
hat die Bundesregierung das Pi-
lotprojekt „Energieeffizienz Con-
tracting in den Liegenschaften des
Bundes“ beschlossen. Hinter-
grund sind die in einer Bestands-
aufnahme der Deutschen Energie
Agentur erfassten enormen Ener-
giebewirtschaftungskosten von
rund 140 Liegenschaften des Bun-

des. Für das 3. Quartal 2004 be-
reitet die dem Bundesministerium
für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen (BMVBW) unterstellte Bun-
desanstalt für Wasserbau (BAW)
eine der ersten Energiesparcon-
tracting-Ausschreibungen vor.

PPP-Finanzierungskomponente
auf Basis einer Leistungs- und
Risiko bezogenen Beteiligung
eines privaten Industriepartners
an einem PPP-IT-Projekt

Das US-amerikanische E-Govern-
ment-Gesetz von 2002 erlaubt es
Bundesbehörden grundsätzlich,
Verträge mit Privatpartnern zu
schließen, welche ergebnisbezo-
gene Finanzierungskomponenten
enthalten. Das sog. Share-in-Sa-
vings-Konzept (SIS) ist eine Fort-
entwicklung dieses Ansatzes, der
sich insbesondere für IT-Projekte
eignet.

Vereinfacht ausgedrückt, geht es
darum, eine „konventionelle“
Outsourcing-Lösung durch Einbe-
ziehung einer Risiko- und Ergebnis
orientierten Finanzierungskompo-
nente in eine PPP-Projektstruktur
weiter zu entwickeln.

In dem Einsparmodell übernimmt
der Private Partner u. a. Vor-/Zwi-
schenfinanzierungsleistungen auf
Basis eines Teils der zur Verfügung
stehenden Projektmittel („Soll-
Haushaltsansatz“). Er „teilt“ sich
(auf der Grundlage eines business
case-Ansatzes) Erträge, die durch
„Einsparungen“ in Form von Effi-
zienzgewinnen erzielt werden
(share-in-savings) mit dem Public
Partner. Mit anderen Worten: Zah-
lungen an den privaten Partner er-
folgen haushaltsentlastend, Teile
der „Effizienzrendite“ werden dem
Projekt wieder zugeführt. Die Lauf-
zeit des PPP ist auf die Lebens-
dauer des IT-Projekts ausgerich-
tet (life cycle-Ansatz).

Dipl. Vw. Rolf-Roger Hoeppner; erha con-
sulting group, Berlin; Tel. 030/36 80 10 43;
E-Mail: rhoeppner@erha-management.com
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Themenschwerpunkt

Rolf-Roger Hoeppner

Projektentwicklung, Finanzierungsinstrumente
und Risikomanagement im Umfeld von Public
Private Partnership  (IV)

Total Cost of Ownership:
Kosten- und Risikoverteilung
im Lebenszyklus-Ansatz

Um die Wirtschaftlichkeit einer
PPP-Lösung gegenüber einer
„konventionellen“ Projektdurch-
führung vergleichen zu können,
ist  grundsätzlich eine Lebens-
zyklusbetrachtung erforderlich.
Dabei zeigt sich, dass unabhän-
gig davon, ob es sich um ein
Straßenbau-, Immobilien-, IT-Vorha-
ben oder ein rein privatwirtschaft-
liches Maschinen-/Industriean-
lagengeschäft handelt, die jeweili-
gen Betriebs-/Unterhaltungs-/Ser-

vicekosten teilweise um ein Viel-
faches höher als die eigentlichen
Bau-/Herstellungskosten sein kön-
nen. Die Gesamtkosten einer Ma-
schine/Anlage beziehen sich nicht
nur auf deren Herstellung bzw. den
Verkaufspreis, sondern verteilen
sich auf die gesamte Lebensdauer

(„life-cycle“) und übersteigen als
Folgekosten deutlich die An-
schaffungskosten. Das Prinzip,
Kosten aus dem Blickwinkel der
gesamten Lebensdauer eines Pro-
dukts („Total Cost of Ownership/
TCO“) zu betrachten, wird u. a. in
der industriellen Investitions-
rechnung angewandt. Dabei wer-
den unternehmensspezifische
komplementäre Instrumente und
Analyseverfahren in unterschied-
licher Kombination eingesetzt, um
spezifische Risiken zu messen und
Kosten-/Nutzen-Berechnungen
durchzuführen, wie sie auch für
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

bei PPPs erforderlich sind. Bewer-
tungsmethoden wie das Diskon-
tierte Cash-Flow (DCF)/Kapital-
wert-Verfahren, Interner Zinsfuss
(Internal Rate of Return) sind
auch in der Immobilienbewertung
gängig. TCO stellt allein den Rah-
men dar und reicht nicht zur Ermitt-

lung eines ROI (Return on Invest-
ment) aus (siehe Grafik 1).

Stets geht es auch darum, den
Kunden davon zu überzeugen,
sich die Folgekosten mit dem Her-
steller bzw. Lieferanten zu „tei-
len“, so dass beide einen Vorteil
haben („Geteilte Einsparung“).
Der Hersteller einer Maschine
oder einer Anlage hat in Zeiten
zunehmenden globalen Preis-
wettbewerbs ein Interesse daran,
eine qualitativ hochwertige Anla-
ge zu einem entsprechenden Preis
verkaufen bzw. exportieren zu kön-
nen. Der Kunde wird das Verkaufs-
argument TCO jedoch nur dann
annehmen, wenn er dadurch einen
messbaren Nutzen erwarten kann.
Ihn wird nur überzeugen, wenn
nach Auslaufen der Garantiezeit
die TCO deutlich gesenkt werden
können.

Der TCO-Ansatz ist ebenso für den
Dienstleistungssektor relevant. Die
zunehmende Einbeziehung von
Contracting-Modellen und Facility-
management (FM)-Lösungen bei
Outsourcing und PPP-Projekten ist
ein Indiz dafür. FM-Branchen-
schätzungen zufolge liegt der Be-
trieb eines Gebäudes bis zur ers-
ten Grundsanierung bei rund 30
Jahren. Die Betriebskosten über-
steigen in Abhängigkeit von der
Nutzungsart  die Baukosten inner-
halb kurzer Zeit.

Von den Lebenszykluskosten eines
Gebäudes entfallen rund 80 % auf
seine Nutzungsphase. Kosten-
faktoren sind u. a. Wartung, In-
standsetzung, Gebäudeunterhalt,
Gebäudereinigung und Energie-
versorgung (siehe Kasten).

Cash  Flow

Grafik 1: Prinzip eines TCO Analysemodells („business case“-Ansatz).
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Grafik 2: Einsparmodell: Zahlungsfluss in einer Risikopartnerschaft

TCO als Business Case Rah-
men in der Informations-
technologie

Im Industriebereich (B2B)

Total Cost of Ownership im IT-
Sektor erfasst Kosten und Vortei-
le, welche in Verbindung mit Er-
werb und Nutzung von IT-Kompo-
nenten von  der Implementierung
bis zum Betrieb über den gesam-

ten Lebenszyklus anfallen. Nach
Schätzungen von IBM liegt der
durchschnittliche Anteil der IT-
Investitionen, die mit dem Betrieb
(Support und Infrastruktur) in Ver-
bindung stehen, bei 79 %  und der
Anteil, der mit der Implementie-
rung (einschl. Softwarelizenzen,
Hardware) bei 21 %  (davon allein
12 % für externe Implementie-
rungsleistungen).

IBM, ursprünglich als Hersteller
von Hardware bekannt, generiert
schon seit Jahren in wachsendem
Umfang den weitaus größeren
Anteil des Konzernumsatzes mit
Dienstleistungen unterschied-
lichster Art. Es verwundert daher
nicht, dass IBM wie auch andere
große IT-Dienstleister, Lösungs-
instrumente entwickelt, mit deren
Hilfe Unternehmen TCO-Einspa-
rungen bei der Einführung inte-
grierter Standardsoftware (z.B. bei
SAP-Anwendungen) erzielen kön-
nen. Dabei geht es im Sinne einer
Restrukturierung darum, die ge-
samten Geschäftsprozesse und IT-

Systeme zu harmonisieren. Ziel ist
dabei, im Rahmen einer „On-
Demand-Strategie“ dem Unter-
nehmen zu ermöglichen, erzielte
Einsparungen i. S. eines Mehr-
werts für weiteres geschäftliches
Wachstum einzusetzen (vgl. Teil III
in AWV Informationen September/
Oktober 2004). Der Grundansatz,
Einsparungen zu „teilen“ und re-
volvierend dem Leistungsprozess
eines IT-PPP wieder zuzuführen,
beinhaltet auch die Erbringung
und Abnahme qualitativ hochwer-
tiger Dienstleistungen auf der
Grundlage definierter Service Le-
vels (siehe Grafik 2).

Im Öffentlichen Bereich und PPP
(B2A)

Der TCO-Ansatz ist Bestandteil
der von der US-amerikanischen
Forrester Research entwickelten
Methode des Total Economic Im-
pact (TEI). TEI ist ein Entschei-
dungs-Tool, welches potenzielle
Auswirkungen von Technologie-
investitionen im IT-Sektor nach  vier
Kategorien erfasst (siehe Grafik 3).

Jährliche Baufolgekosten* bei
PPP-relevanten Investitionspro-
jekten

Schulen, Kindergärten 31 %
Krankenhäuser 26 %
Hallenbäder 21 %
Kläranlagen 20 %
Sporthallen 17 %
Verkehrsanlagen 10 %
Verwaltungsgebäude bis 8,5%

* in Abhängigkeit von der Nut-
zungsart

Quelle: Baukostenplanung für Architekten
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TCO Kosten > Auswirkungen auf IT

Nutzen > Auswirkungen auf
das Unternehmen

Flexibilität > mögliche künftige
Optionen, die durch
die Investition ent-
stehen

Risiken > Erfassung von Un-
sicherheiten, Aus-
wirkungen von An-
nahmen, Erhöhung
der Zielgenauigkeit,
Verbesserung der
Erfolgschancen.

TEI-Bewertungen ermöglichen
eine zuverlässigere Einschätzung
des Return on Investment und
sind damit prinzipiell auch ein ge-
eignetes Instrument, welches
von privaten Anbietern für PPPs
im IT-Sektor genutzt werden kann
und wird.

Zwar unterliegen IT-Projekte Be-
sonderheiten, die mit den derzeit
in Deutschland überwiegend im
Bausektor angesiedelten PPP-Pro-
jekten nicht eins zu eins vergleich-
bar sind. Gängige Argumente in
diesem Zusammenhang sind:

• die kurzen Zyklen im Tech-
nologiefortschritt bei IT,

• Schnittstellen, Abgrenzung von
Verantwortung und Entscheidung
bei zunehmender IT-Integration in
Verwaltungsprozesse,

• IT-Kosten sind im wesentlichen
nicht einmal anfallende Investi-

tionskosten, sondern stellen kon-
tinuierlich anfallende Betriebskos-
ten dar und sind somit schwierig
in den life-cycle Ansatz von PPP
einzuordnen.

Andererseits ist ein Schlüsselkri-
terium, dass in einem PPP stets
derjenige Partner Risiken über-
nimmt, der sie besser einschätzen,
bewerten und managen kann. Und
das kann, wie oben dargestellt,
 der private Partner mit gängigen,
differenzierten Bewertungs- und
Lösungsportfolios.

Diese Einschätzung, die auch
der deutsche Branchenverband
BITKOM vertritt (BITKOM 2004:
PPPs bei E-Government-Projek-
ten), wird europaweit jedoch  nicht
einheitlich beurteilt. So stuft das
englische Schatzministerium IT-
Projekte eher als schwierig im Ver-
gleich zu anderen Branchen wie
Hochbau ein. In der Tat besteht
noch eine Reihe von Problem-
feldern, die jedoch lösbar sind:
Fragen wie der Personalübergang
vom Öffentlichen Sektor in eine
privatwirtschaftliche PPP, Rechts-
fragen (Haushaltsrecht, Vergabe-
recht, Steuerrecht, Wettbewerbs-
recht, Datenschutzbestimmungen,
„Beleihung“), um nur einige zu
nennen.

PPP-Ausschreibungen sind bereits
seit geraumer Zeit unter Beach-
tung der einschlägigen EU Richt-
linien auf der Basis zweistufiger
Verhandlungsverfahren möglich.

(wird fortgesetzt)

Public Private Partnership In-
ternational – Ein Unternehmer-
leitfaden für PPP-Engagements
im Ausland

H e r a u s g e b e r :
Bundesministeri-
um für Wirtschaft
und Arbeit, Berlin;
kostenfrei unter:
 www.bmwa.bund.de

Die AWV hat im Auftrag des Bun-
desministerium für Wirtschaft und
Arbeit (BMWA) einen weiteren PPP-
Leitfaden erstellt. Der Ratgeber
„Public Private Partnership Interna-
tional – Ein Unternehmerleitfaden
für PPP-Engagements im Ausland“
richtet  sich an Unternehmen, die
sich für PPPs im Ausland (Autor
Rolf-Roger Hoeppner) interessieren.
Ein Fokus liegt dabei auf den neuen
Beitrittsländern, den mittel- und ost-
europäischen Staaten, aber auch
Entwicklungsländern, Schlüssel-
märkten sowie „emerging markets“
in Asien, Nord- und Südamerika.

Unternehmen, die im Rahmen der
Diversifizierung ihrer Exportaktivitä-
ten PPP als neue strategische Aus-
richtung aufbauen und nutzen wol-
len, soll mit diesem Leitfaden
(Umfang 110 Seiten) ein Instrument
an die Hand gegeben werden, sich
erfolgreich auf diesen Weg vorzube-
reiten und dabei die zu erwartenden
Risiken möglichst auf ein Minimum
zu begrenzen.

Mit der bevorstehenden Einfüh-
rung des sog. „Wettbewerblichen
Dialogs“ durch die EU-Kommis-
sion werden gerade für komplexe
IT-Projekte die Möglichkeiten pro-
jektspezifischer IT-Risikopartner-
schaften und die Entwicklung un-
terschiedlicher Modellansätze
„Share-in-Savings“ in Verbindung
mit TCO erleichtert. Auch das von
der Bundesregierung geplante
„PPP-Beschleunigungsgesetz“
dürfte dazu beitragen, weitere
„Grauzonen“ im Vergaberecht zu
beseitigen.

Teil I, II, und III dieses Beitrags können
Sie in den Ausgaben 4/03, 1/04 und 5/04
der AWV-Informationen nachlesen.

Dipl. Vw. Rolf-Roger Hoeppner; erha con-
sulting group, Berlin; Tel. 030/36 80 10 43;
E-Mail: rhoeppner@erha-management.com

Grafik 3: Der TEI-Ansatz von Forrester
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Rolf-Roger Hoeppner

Projektentwicklung, Finanzierungsinstrumente
und Risikomanagement im Umfeld von
Public Private Partnership (V)

EXKURS
Neue PPP-relevante Rechtsentwicklungen in der EU und Deutschland – Beispiele
praktischer Auswirkungen auf Finanzierung und Risikomanagement von PPPs

PPP Grünbuch der EU

Zum Grünbuch der EU-Kommis-
sion (Generaldirektion Binnen-
markt) vom 30.4.2004 zu PPPs
und den gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften für öffentliche
Aufträge und Konzessionen hat die
Bundesregierung durch das BMWA
bereits am 16.8. vergangenen Jah-
res eine Stellungnahme zu den 22
Fragenkomplexen der Generaldi-
rektion Binnenmarkt abgegeben.
Grundsätzlich wurde dabei seitens
der Bundesregierung die Frage
verneint, ob im Bereich instituti-
onalisierter öffentlich-privater
Partnerschaften gesetzgeberische
Initiativen der Kommission erfor-
derlich seien (Frage 19). Eine von
der Kommission erwogene einheit-
liche Vergaberegelung für alle in-
stitutionalisierten PPPs stößt auch
auf Kritik seitens anderer Mit-
gliedsstaaten, wie aus dem jüngs-
ten Bericht der Kommission vom
3.5.2005 zum Stand des PPP-
Grünbuchs hervorgeht.

Da durch das Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs vom Januar
dieses Jahres (sog. „Halle Urteil
zu Inhouse-Geschäften“) eine
neue Sachlage eingetreten ist , hat
das BMWA mit Schreiben vom
30.März 2005 ihre diesbezügli-
che Stellungnahme nochmals
modifiziert. Sie verweist dabei auf
die mangelnde Praxisnähe. Das
EuGH Urteil legt nämlich fest,

dass die Vergabe eines Auftrags an
ein gemischtwirtschaftliches Un-
ternehmen (z. B. einen Generalun-
ternehmer) selbst bei minimaler
Beteiligung ohne vorherige Aus-
schreibung gegen den freien
Wettbewerb und
den Gleichbe-
handlungsgrund-
satz verstößt. Das
PPP sei bei der
Vergabe eines öf-
fentlichen Auf-
trags nämlich
nicht dem Wettbe-
werb ausgesetzt
und somit ein pri-
vater Konkurrent
benachteiligt. Ein
E i g enge schä f t
(„Inhouse“-Ge-
schäft) der Verwal-
tung liege dann
nicht vor, wenn einem Unterneh-
men, an dem ein privater Dritter
beteiligt ist – ganz gleich in wel-
cher Höhe – ein Auftrag erteilt wird.

In der Praxis ist die Bildung einer
PPP-Projektgesellschaft ein we-
sentlicher Bestandteil von PPP-
Modellen, bzw. der PPP-Projekt-
entwicklung (vgl. Teil II dieses Bei-
trags in AWV Info 01/04). In der
gängigen PPP-Praxis in Deutsch-
land bestehen vergaberechtlich
bisher keine Bedenken, wenn in
einem zweistufigen Interessenbe-
kundungsverfahren mit nachgela-
gertem Verhandlungsverfahren –

unter Beachtung der EU Kriterien
(Transparenz, Gleichbehandlung,
EU-weite funktionale Leistungs-
ausschreibung) – prinzipiell die
Gründung einer gemischtwirt-
schaftlichen Gesellschaft und die

dann von dieser zu erbringenden
Dienstleistung dem Wettbewerb
unterstellt wird. Gleichwohl ist
darauf hinzuweisen, daß die in
dem EuGH Urteil aufgestellten
Grundsätze im Hinblick auf mög-
liche Umgehungstatbestände
genau zu beachten sind. Mit an-
deren Worten ist bei der Festle-
gung auf ein mögliches PPP-
Modell stets darauf zu achten,
dass auch  die Auswahl eines
möglichen privaten Partners im
Wettbewerb erfolgt, was ja nicht
unbedingt a priori den Handlungs-
spielraum einschränkt.

IT-Standard
SW

(z.B. SAP R/3
my SAP)

NPM

CM GPO

NVS
KLR, HR

CM
FM

eGovernment PPP

Outsourcing
(z.B. ASP)

Verwaltungsmodernisierung
IT-PPP
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Das BMWA weist in seiner Ergän-
zung zudem darauf hin, dass es
darum gehe, institutionelle PPPs
zu fördern, statt zu strenge verga-
berechtliche Hürden aufzubauen.
Denn auch solche PPPs seien
durch das Urteil betroffen, deren
privater Partner bereits durch ein
wettbewerbliches Verfahren aus-
gewählt worden ist, da PPPs
bekanntlich ihre effizienzsteigern-
de Aktivitäten erst langfristig ent-
falten und nicht nur zur Durchfüh-
rung eines bestimmten Auftrags
gegründet  sind. Der Zweck der
Gesellschaft laufe dann ins Lee-
re, wenn ein Anschlussauftrag
nicht mehr auf diese Gesellschaft
übertragen werden kann und stets
neu ausgeschrieben werden müss-
te. Das BMWA sieht im Rahmen
der laufenden Verhandlungen zum
EU-Legislativpaket die Möglich-
keit, hier nicht eine gesonderte
PPP-Richtlinie einzuführen, son-
dern stattdessen einen diesbezüg-
lichen Vorschlag des Europäischen
Parlaments (Art. 18 a zu „Auf-
trägen, die an von öffentlichen
Auftraggebern geschaffene Ein-
richtungen vergeben werden“) an-
zubinden.

Zu anderen Punkten des PPP-
Grünbuchs, wie z. B. dem „Wett-
bewerblichen Dialog“, sind seitens
der Bundesregierung bereits Vor-
bereitungen zur Umsetzung vorge-
sehen, wie z. B. in der Verschlan-
kung des Vergaberechts (VgV,
GWB), insbesondere die Anwen-
dung der einschlägigen Vergabe-
vorschriften nach VOL/A, bzw.
VOB/A unter Beachtung der Aus-
schreibungskriterien oberhalb der
(inzwischen angehobenen) EU-
Schwellenwerte für Bauleistun-
gen, bzw. Dienstleistungen. Eine
europaweite Ausschreibung (offe-
nes Verfahren) eines Auftrags hat
immer dann zu erfolgen, wenn
bestimmte Auftragswerte über-
schritten werden. (vgl. hierzu AWV/
BMWA-Leitfaden „Public Private
Partnership – Leitfaden für öffent-
liche Verwaltung und Unterneh-
mer“, 2. Aufl. 2003)

PPP in der Erweiterung der
Agenda 2010

Der Bundesrat hat in der Mittei-
lung Nr. 34/2005 vom 14. April
2005 an die Mitgliedsstaaten zur
Vorbereitung der interparlamenta-
rischen Debatte vom 25.4.2005
u. a. den Katalog „20 Maßnahmen
zur Fortsetzung der Agenda 2010“
vorgestellt, welcher vom Kabinett
in einer Regierungserklärung vom
17.März 2005 angekündigt wor-
den ist. Darin betreffen auch  ei-
nige Punkte die Förderung von
PPPs, insbesondere die Mobilisie-
rung und Nutzung von privatem
Kapital für öffentliche Zwecke in
Folge der sich stetig verschlech-
ternden Investitionsquoten von
Bund, Ländern und Kommunen.

Hierzu zählen:

• Der Gesetzentwurf zur Be-
schleunigung von Planungsver-
fahren für Infrastrukturprojekte
(„Infrastrukturplanungs-Beschleu-
nigungsgesetz“).

• Ein Sofort-Investitionsprogramm
über 2 Mrd. c für 4 Jahre als An-
schubfinanzierung für die soge-
nannten A-Modelle.

• Der Entwurf zum PPP-(ÖPP-)
Beschleunigungsgesetz.

Eckdaten zum Entwurf des
PPP-Beschleunigungsgesetzes

Ein wesentlicher Bestandteil dürf-
te dabei der Arbeitsentwurf der
SPD-Bundestagsfraktion für ein
ÖPP-(PPP-)Beschleunigungsge-
setz sein, der zur Beseitigung be-
stehender Hemmnisse bei PPPs
beitragen soll. Allerdings sind
nicht alle Vorschläge dieser Initi-
ative interministeriell abgestimmt.
Auch bleibt nach den jüngsten
politischen Entwicklungen (NRW-
Wahl, vorgezogene Bundestags-
wahl) abzuwarten, ob es wie ge-
plant noch vor der Sommerpause
zur Vorlage eines entsprechenden
Antrags im Bundestag kommt.

Derzeit beinhalt der Entwurf 5 we-
sentliche Handlungsfelder. Diese
beziehen sich auf:

• Neue Finanzierungsmöglich-
keiten (Stichworte: „Infrastruktur-
fonds“, Erweiterte Anlagemög-
lichkeiten für Offene Immobi-
lienfonds).

Die Anlagemöglichkeiten von Of-
fenen Immobilienfonds werden
erweitert: Es sollen Eigentü-
merrechte eingeräumt werden
(Erbbaurecht, Nießbrauch). Port-
folios sollen bis zu 10 % Beteili-
gungen an PPP-Projektgesell-
schaften beigemischt werden
können. Es soll im Rahmen des
Investmentgesetzes (InvG) ein
neuer Fondstyp, der sogenannte
„Infrastrukturfonds“, gebildet wer-
den. Dabei sind noch eine Reihe
von Fragen zu klären, insbeson-
dere, was die Bewertung und An-
teilsrücknahme anbetrifft. Dies
gilt auch bei Nutzung von Invest-
mentaktiengesellschaften.

• Steuerbefreiungsmöglichkeiten
(Stichworte: „Tax Refunds“,
Grundsteuer)

Ein Grundproblem bei Wirtschaft-
lichkeitsvergleichen von PPPs
gegenüber Eigenlösungen von
Kommunen besteht in dem Um-
satzsteuernachteil. Eine Mehr-
wertsteuerrückerstattung analog
dem Tax Refund-System wie es in
anderen Mitgliedsstaaten prakti-
ziert wird, ist schon aufgrund des
föderalen Staatsaufbaus und Um-
satzsteueraufkommensvertei-
lungsverfahrens schwierig. Die
potenzielle Benachteiligung und
der Wettbewerbsnachteil bei PPP-
Lösungen besteht jedoch. Eine Klä-
rung auf der Grundlage zweier Sach-
verständigengutachten konnte
bislang noch nicht erzielt werden.
PPP-Projekte erfordern häufig eine
Eigentumsübertragung auf den Le-
benszyklus des Projekts mit
anschließender Rückübertragung.
Das PPP-Beschleunigungsgesetz
sieht eine Freistellung von der
Grundsteuer vor. Gleiches gilt für
die Grunderwerbssteuer. Um mög-
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lichen Nachteilen für Kommunen
wegen Steuerausfällen zu be-
gegnen, wird eine entsprechende
Formulierung des Steuerbefrei-
ungstatbestands für PPP-Modelle
vorbereitet.

• Änderungen im Bundeshaus-
haltsrecht (Stichworte: „Risikover-
teilung und -bewertung“, „Ver-
äußerung von Vermögensgegen-
ständen“, „Maastricht-Kriterien“)

Die Einschränkung des Veräuße-
rungsverbots für Vermögensgegen-
stände soll nicht nur für ein Haus-
haltsjahr, sondern generell gelten.
In § 7 BHO soll mit der Einbezie-
hung von Risikobewertung/Risiko-
aufteilung ein Grundprinzip bei
PPPs festgeschrieben werden. Es
geht dabei um die Bewertung des
Risikotransfers von der öffentli-
chen Hand auf den Privaten, der
beim Kosten-, respektive Wirt-
schaftlichkeitsvergleich berück-
sichtigt werden muss. Der Grad
des Risikotransfers (Baurisiko,
Ausfallrisiko, Nachfragerisiko) ist
auch Gegenstand des EUROSTAT-
Beschlusses vom 11. Februar 2004
zur Einordnung von PPPs auf der
Grundlage der Maastricht-Kriteri-
en (vgl. hierzu auch Teil III dieses
Beitrags, in AWV Info 5/2004).

• Vergaberecht (Stichworte:
„Erbringung von Eigenleistun-
gen“, „Verhandlungsverfahren“,
„Wettbewerblicher Dialog“)

Die bislang gesetzlich vorgeschrie-
bene Erbringung von Eigenleistun-
gen durch den Auftragnehmer soll
entfallen, wenn dieser den Nach-
weis erbringt, dass er über die
Mittel eines (leistungsfähigen)
Dritten verbindlich und dauerhaft
verfügen kann. Nach wie vor soll
das Prinzip des „Verhandlungsver-
fahrens“ bei sog. „komplexen“
PPP-Projekten gelten und als „Op-
tion“ der von der EU im PPP-Grün-
buch vorgesehene  „Wettbewerb-
liche Dialog“ (s. Stellungnahme
der Bundesregierung zum PPP-
Grünbuch“). In der Neuordnung
des Vergaberechts sollen diese
Punkte konkretisiert werden.

• Gebührenrecht (Stichwort:
Wahlmöglichkeit, „Mautgebühr“-
sowohl öffentlich-rechtliche Ge-
bühr als auch privatwirtschaftli-
ches Entgelt)

Es soll eine Vereinheitlichung des
Begriffs „Mautgebühr“ erfolgen:
Mautgebühren können sowohl öf-
fentliche Gebühren als auch pri-
vatrechtliche Entgelte sein. Dem
privaten Betreiber soll die Möglich-

keit der Refinanzierung durch ein
privates Entgelt eingeräumt werden,
in Analogie zu dem in einigen Bun-
desländern in den Kommunalab-
gabengesetzen verankerten Mög-
lichkeit, dass Kommunen anstelle
von Benutzungsgebühren auch pri-
vatrechtliche Entgelte zur Deckung
ihrer Kosten erheben können.

Weiterer Klärungsbedarf

Weitere klärungsbedürftige Grund-
satzthemen betreffen die Überprü-
fung der unterschiedlichen, teils
unübersichtlichen Förderregularien
bei Bund und Ländern, die teils
restriktiven Zuwendungskriterien,
die Behandlung von Investitionszu-
schüssen. Klärungsbedarf besteht,
ob und inwieweit die Anwendung
von Vergaberecht, Verhandlungs-
verfahren, Wettbewerblicher Dia-
log für PPP-Projekte außerhalb
des Bausektors, insbesondere für

(wird fortgesetzt)
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den IT-Bereich, den Spezifika eines
der wichtigsten Dienstleistungs-
sektoren gerecht wird. Hierunter
fallen auch Tatbestände wie die
Dienstleistungskonzession, Belei-
hung, Anwendung von Rahmenver-
trägen, die Behandlung des Life-
Cycle-Ansatzes. Erste Erfahrungen
mit PPPs bei IT-Projekten im Bund
und einigen Bundesländern (s.
Beispiele Tabelle unten) deuten

darauf hin, dass gerade für die IT-
und Softwarebranche innovative
Ansätze (Einsparmodelle, Share-
in-Savings, Outsourcing mit Risi-
kokomponenten) und adäquate
Wirtschaftlichkeitsvergleiche er-
forderlich sind, die eine Weiterent-
wicklung des „baugetriebenen“
Public Sector Comparator (PSC)
und der konventionellen Wirt-
schaftlichkeitsbewertung nach IT
WiBe notwendig erscheinen lassen.
(s. Grafik S. 15).

Teil I, II, III und IV dieses Beitrags können
Sie in den Ausgaben 4/03, 1/04, 5/04 und
2/05 der AWV-Informationen nachlesen.

Der Autor ist verantwortlicher Verfasser der
beiden PPP-Leitfäden des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA),
Leiter der AWV/BMWA Projektgruppe PPP
und Mitglied der Arbeitsgruppe „Wettbe-
werb, Öffentliche Beschaffung, PPP“ der
EU Kommission/Generaldirektion Binnen-
markt/Dienstleistungen. Dipl. Vw. Rolf-Ro-
ger Hoeppner; erha consulting group, Ber-
lin-Brüssel; Tel. 030/36 80 10 43; E-Mail:
rhoeppner@erha-management.com



AWV – Arbeitsgemeinschaft für
wirtschaftliche Verwaltung e. V.
Düsseldorfer Straße 40, 65760 Eschborn
Postfach 5129, 65726 Eschborn

Telefon: 06196/4 95-3 88
Telefax: 06196/4 95-3 51
E-Mail: info@awv-net.de
Internet: http://www.awv-net.de

Redaktion und Gestaltung

AWV – Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V.

Jürgen Klocke/Karin Scheu


